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Berechnung der Verzugszinsen 

 

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach 

§ 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu 

bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) 

getreten. 

 

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016 beträgt - 0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen: 

 

 für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent 

 für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 

1,12 Prozent 

 für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent 

 

Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze). 

 

Übersicht /  Basiszinssätze 

Zeitraum Zinssatz 

01.01.2016 bis 30.06.2016 -0,83 Prozent 

01.07.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent 

01.01.2015 bis 30.06.2015 -0,83 Prozent 

01.07.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent 

01.01.2014 bis 30.06.2014 -0,63 Prozent 

01.07.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent 

01.01.2013 bis 30.06.2013 -0,13 Prozent 

01.07.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent 

01.01.2012 bis 30.06.2012 0,12 Prozent 

01.07.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent 

01.01.2011 bis 30.06.2011 0,12 Prozent 

01.07 2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent 

01.01.2010 bis 30.06.2010 0,12 Prozent 

01.07 2009 bis 31.12.2009 0,12 Prozent 

01.01.2009 bis 30.06.2009 1,62 Prozent 

01.07.2008 bis 31.12.2008 3,19 Prozent 

01.01.2008 bis 30.06.2008 3,32 Prozent 

01.07.2007 bis 31.12.2007 3,19 Prozent 

01.01.2007 bis 30.06.2007 2,70 Prozent 

01.07.2006 bis 31.12.2006 1,95 Prozent 

01.01.2006 bis 30.06.2006 1,37 Prozent 

01.07.2005 bis 31.12.2005 1,17 Prozent 

01.01.2005 bis 30.06.2005 1,21 Prozent 

01.07.2004 bis 31.12.2004 1,13 Prozent 

01.01.2004 bis 30.06.2004 1,14 Prozent 
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01.07.2003 bis 31.12.2003 1,22 Prozent 

 

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 10/2016 

 

Im Monat Oktober 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: 

 

Steuertermine (Fälligkeit): 

 Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.10.2016 

 Lohnsteuer (Monatszahler): 10.10.2016 

 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstermin vorliegen.  

 

Beachten Sie: 

Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung durch 

Überweisung endet am 13.10.2016. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass 

diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig, für den Beitragsmonat Oktober 2016 am 27.10.2016. 

 

Beachten Sie: 

In Bundesländern, in denen der Reformationstag ein Feiertag ist, gilt der 26.10.2016. 

  

Ihr Ansprechpartner für Abschließende Hinweise 

Rechtsanwalt Dr. Peter Striewe 
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Urheberrechtlicher Hinweis: 

Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers und seiner Mitarbeiter 

bestimmt. Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, 

elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und 

http://www.simon-law.de/
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Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen 

Medien oder Systemen ist - auch auszugsweise - nur nach schriftlicher Zustimmung des Verfassers 

erlaubt. 

 

Haftungsausschluss: 

Der Inhalt des Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und 

Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind 

ausgeschlossen. Die Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und 

begründen kein Beratungsverhältnis. 

 

Änderung und Abmeldung des Newsletter-Abonnements: 

Sie erhalten unseren aktuellen Newsletter regelmäßig für die von Ihnen angegebenen Rechtsgebiete 

unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Anschrift. Sollten Sie eine Änderung der Rechtsgebiete 

wünschen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Wollen Sie den Newsletter nicht mehr beziehen, reicht 

eine kurze E-Mail an bollin@simon-law.de aus, wir werden Sie sodann umgehend aus dem 

Verteiler entfernen. 
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